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Große Kreisstadt Kitzingen Beschlussvorlage
2025/206

Sachgebiet

Sachgebiet 20

Sachbearbeiter

Frau Hager

Kontakt

09321/20-2001
franziska.hager@stadt-
kitzingen.de

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit

Stadtrat 28.10.2025 öffentlich Entscheidung

Betreff

Haushaltsüberschreitung;
HSt. 4641.7180 - Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung und Förderung,
Zuweisung für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche, Betriebskostenförderung -
Weiterleitung Bundesmittel
hier: Mittelbereitstellung

Vorschlag zum Vorschlag zum Beschluss:

1. Vom Sachvortrag 2025/206 wird Kenntnis genommen.

2. Die Haushaltsüberschreitung für das Haushaltsjahr 2025 bei folgender Haushaltsstelle wird
genehmigt:

HSt. Bezeichnung Ansatz Überschreitung
VmHh
4641 7180

Tageseinrichtung für Kinder –
Verwaltung und Förderung,
Zuweisung für lfd. Zwecke an
die übrigen Bereiche,
Betriebskostenförderung –
Weiterleitung Bundesmittel.

Bisher bereitgestellt:
Gesamt:

600.000 € 25.507,00

66.106,00 €

91.613,00 €

Die Deckung erfolgte durch Mehreinnahmen bei der HSt. 3601 1701 Natur- und
Klimaschutz, Landschaftspflege, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund,
Klimamanagement.

Sachverhalt:

Der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss ist für überplanmäßige Ausgaben von 50.001 € bis

300.000 € sachlich zuständig. Da die nächste Sitzung des Ausschusses jedoch erst im Dezember

stattfindet und der Termin zur Weiterleitung der Bundesmittel im November liegt, erfolgt die Vorlage

nun ersatzweise an den Stadtrat.

Stellungnahmen der Verwaltung:
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Bereits mit Sitzungsvorlage 2025/182 wurde darüber informiert, dass die Mittel bei Haushaltsstelle

4641 7180 (Ansatz 600.000 €) für das Haushaltsjahr 2025 nicht ausreichen und für die

Weiterleitung der Bundesmittel eine Dringlichkeitsentscheidung nötig war. Grund hierfür sind erst

nach Abschluss der Haushaltsplanung bekannt gewordene Erhöhungen. Unter anderem wurde der

Personalbonus seitens des Freistaats erhöht. Teilweise erfolgte die Antragstellung einzelner

Kindergärten auch erst nach der Mittelanmeldung.

Die Stadt Kitzingen erhält die Zuschüsse aus Bundesmitteln vom Landratsamt Kitzingen in

Abschlägen. Die Abschläge 3 und 4 gingen am 06.08.2025 auf HSt. 4641 1712 - Tageseinrichtung

für Kinder – Betriebskostenförderung Bundesmittel –ein und wurden im Anschluss an die Träger

der Kindergärten über die Haushaltsstelle 4641 7180 ausgezahlt. Durch die Erhöhung der

Personalstunden eines Kindergartens hat sich der 4. Abschlag nochmal verändert (3.334 €).

Zudem ging am 14.10.2025 noch ein Antrag des weiteren Kindergartens ein. Hier werden aufgrund

der Erhöhung der Förderung für Assistenzkräfte weitere Mittel in Höhe von 22.173,00 € beantragt,

die dann wiederum durch die Stadt Kitzingen weiterzuleiten sind.

Somit beläuft sich die zu genehmigende Haushaltsüberschreitung auf einen Betrag von

25.507,00 €. Mit den am 07.10.2025 im Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss bereits

bereitgestellten Mittel i. H. v. 66.106,00 € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 91.613,00 €.

Die Deckung erfolgte durch Mehreinnahmen bei der HSt. 3601 1701 Natur- und Klimaschutz,
Landschaftspflege, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Klimamanagement.


